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(54) KUPPLUNGSHOHLWELLE EINES ANTRIEBS EINES SCHIENENFAHRZEUGES UND 
VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG

(57) Gegenstand der Erfindung ist eine Kupplungs-
hohlwelle eines Antriebs eines Schienenfahrzeuges, um-
fassend einen Radflansch (12), einen Getriebeflansch
(14) und eine zwischen dem Radflansch (12) und dem
Getriebeflansch (14) angeordnete Hohlwelle (10). Eine
Kupplungshohlwelle zu schaffen, welche ein geringes Ei-
gengewicht aufweist, welche kostengünstig herstellbar

ist und welche auch bei tiefen Temperaturen von -30°C
und weniger noch zuverlässig einsetzbar ist, wird da-
durch erreicht, dass die Hohlwelle (10) aus Stahl, insbe-
sondere aus einem austhenitischem Stahl, gefertigt ist,
wobei die Hohlwelle (10) im Drückwalzverfahren bear-
beitet wurde.



EP 3 006 298 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lungshohlewelle eine Antriebs eines Schienenfahrzeu-
ges gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 oder des
Anspruches 10 und ein Verfahren zu ihrer Herstellung
gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 7.
[0002] Aus der DT 25 55 031 A1 ist ein Triebdrehgestell
für ein Schienenfahrzeug bekannt, welches zwei Rad-
sätze und einen zwischen den Radsätzen angeordenten
Antrieb aufweist. Der Antrieb umfasst einen Elektromotor
an den für jeden Radsatz ein separates Getriebe ange-
schlossen ist. Das Getriebe überträgt die Antriebskräfte
auf eine Lenkerkupplung, welche mit einem Rad des
Radsatzes verbunden ist. Diese Lenkerkupplung um-
fasst ein Getriebelager zum Anschluss an das Getriebe,
ein Radlager zur Anbringung des anzutreibenden Rades
und eine zwischen dem Getriebelager und dem Radlager
vorgesehene Kupplungshohlwelle. Dabei ist eine Achse
des Radsatzes durch die hohle Lenkerkupplung hin-
durchgeführt, so dass der Antrieb des Rades unabhängig
von der Lage der Achse erfolgen kann.
[0003] Diese aus der DT 25 55 031 A1 bekannte Len-
kerkupplung, insbesondere die Kupplungshohlwelle, ist
aus Gusseisen hergestellt und vergleichsweise schwer.
Eine aus Stahl gefertigte Kupplungshohlwelle wäre zwar
deutlich leichter, allerdings müsste diese aus einem Voll-
material spanabhebend gefertigt werden, was die Her-
stellungskosten drastisch erhöht. Auch hätte eine solche
spanabhebend gefertigte Lenkerkupplung eine niedrige
Kerbschlagfestigkeit bei niedrigen Minus-Temperaturen,
sodass deren Einsatzgebiet beschränkt wäre.
[0004] Davon ausgehend liegt der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, eine Kupplungshohlwelle
der eingangs genannten Art zu schaffen, welche ein ge-
ringes Eigengewicht aufweist, kostengünstig herstellbar
ist und auch bei tiefen Temperaturen von zum Beispiel
-30°C und weniger noch zuverlässig einsetzbar ist.
[0005] Als technische Lösung dieser Aufgabe wird er-
findungsgemäß eine Kupplungshohlwelle mit den Merk-
malen des Anspruches 1 oder 10 und ein Verfahren zur
Herstellung einer Kupplungshohlwelle mit den Merkma-
len des Anspruches 7 vorgeschlagen. Vorteilhafte Wei-
terbildungen dieser Kupplungshohlwelle und dieses Ver-
fahrens sind den jeweiligen Unteransprüchen zu entneh-
men.
[0006] Eine nach dieser technischen Lehre ausgebil-
dete Kupplungshohlwelle und ein nach dieser techni-
schen Lehre ausgeführtes Verfahren haben den Vorteil,
dass eine Kupplungshohlwelle aus Stahl, insbesondere
aus nichtrostendem austenitischen Stahl, vorzugsweise
aus S355, um ca. 30 % - 40 % leichter ist, als eine ver-
gleichbare Kupplungshohlwelle aus Gusseisen. Bedenkt
man, dass an jedem Eisenbahnantrieb zwei oder meh-
rere solcher Kupplungshohlwellen erforderlich sind, so
entsteht eine hier nicht unerhebliche Gewichtsersparnis.
[0007] Die Fertigung der Kupplungshohlwelle im
Drückwalzverfahren (auch Drücken oder Spinning ge-

nannt) hat den Vorteil, dass durch die Kaltverfestigung
des Stahles sowohl eine höhere Kerbschlagzähikgkeit
als auch eine höhere Zugfestigkeit des Materials bei tie-
fen Temperaturen von bis zu -30° C erreicht wird. Somit
ist die mit einer erfindungsgemäßen Kupplungshohlwelle
ausgestatte Lenkerkupplung auch bei tiefen Temperatu-
ren zuverlässig einsetzbar, ohne dass Beschädigungen
zu befürchten sind.
[0008] Ein weiterer Vorteil einer aus Stahl im Drück-
walzverfahren gefertigten Kupplungshohlwelle besteht
darin, dass die Hohlwelle zylindrisch ausgeführt ist, wäh-
rend die aus dem Stand der Technik bekannte gussei-
serne Kupplungshohlwelle wegen der besseren Entform-
barkeit nach dem Gießen leich konisch ausgebildet sind.
Hierdurch können die angreifenden Kräfte gleichmäßig
übertragen werden und der erforderliche Platzbedarf
wird geringer im Vergleich zu einer Kupplungshohlwelle
aus Gusseisen.
[0009] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist entweder
der Außendurchmesser des Radflansches oder der Au-
ßendurchmesser des Getriebeflansches kleiner als der
Außendurchmesser der Hohlwelle. Dies hat den Vorteil,
dass eine Vorform der Kupplungshohlwelle auf einen
Dorn aufgespannt und dass das Drückwalzwerkzeug
über den kleineren Radflansch bzw. den kleineren Ge-
triebeflansch hinweg an die Außenseite der Hohlwelle
herangeführt werden kann. Hierdurch werden Ansatz-
punkte und damit unerwünschte Materialsprünge ver-
mieden.
[0010] In einer anderen, bevorzugten Weiterbildung ist
entweder der Innendurchmesser des Radflansches oder
der Innendurchmesser des Getriebeflansches kleiner als
der Innendurchmesser der Hohlwelle. Dies hat den Vor-
teil, dass die Vorform auf einen Dorn aufgesetzt werden
kann und im Bereich dieser Durchmesservergrößerung
quasi einen Anschlag findet, sodass die Vorform wäh-
rend des Drückwalzverfahrens formschlüssig auf dem
Dorn gehalten wird. Hierdurch wird ein Verrutschen der
Vorform während des Drückwalzverfahrens zuverlässig
vermieden.
[0011] Weitere Vorteile der erfindungsgemäßen Kupp-
lungshohlwelle und des erfindungsgemäßen Verfahrens
ergeben sich aus der beigefügten Zeichnung und den
nachstehend beschriebenen Ausführungsformen. Eben-
so können die vorstehend genannten und die noch weiter
ausgeführten Merkmale erfindungsgemäß jeweils ein-
zeln oder in beliebigen Kombinationen miteinander ver-
wendet werden. Die erwähnten Ausführungsformen sind
nicht als abschließende Aufzählung zu verstehen, son-
dern haben vielmehr beispielhaften Charakter. Es zei-
gen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Lenker-
kupplung mit einer erfindungsgemäßen Kupp-
lungshohlwelle und daran angebrachten elas-
tischen Sphärenlagern;

Fig. 2 eine geschnitten dargestellte Seitenansicht
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einer Vorform einer erfindungsgemäßen
Kupplungshohlwelle gemäß Fig. 1;

Fig. 2a eine Detailvergrößerung der Vorform der
Kupplungshohlwelle gemäß Fig. 2, entspre-
chend Linie IIa in Fig. 2;

Fig. 3 eine schematische Darstellung des erfin-
dungsgemäßen Herstellungsverfahrens der
Kupplungshohlwelle gemäß Fig. 1 in einer ge-
schnitten dargestellten Seitenansicht;

Fig. 4 eine geschnitten dargestellte Seitenansicht
der Kupplungshohlwelle gemäß Fig. 1;

Fig. 4a eine Detailvergrößerung der Kupplungshohl-
welle gemäß Fig. 4, entsprechend Linie IVa in
Fig. 4.

[0012] In Fig. 1 ist ein Beispiel einer Lenkerkupplung
mit einer erfindungsgemäßen Kupplungshohlwelle und
daran angebrachten Sphärolagern zum Anschluss eines
Getriebes bzw. eines Rades dargestellt. Die Kupplungs-
hohlwelle umfasst eine Hohlwelle 10 an deren einem Stir-
nende ein Radflansch 12 und an deren gegenüberlie-
genden Stirnende ein Getriebeflansch 14 angeformt ist,
wobei sowohl an dem Radflansch 12 als auch an dem
Getriebeflansch 14 jeweils mehrere elastische Sphäro-
lager 16 montiert sind, an dem ein hier näher nicht dar-
gestelltes Getriebe bzw. ein hier nicht näher dargestelltes
Rad angebracht werden kann. Derartige Lenkerkupplun-
gen werden vorzugsweise bei Antriebssystemen für
Schienenfahrzeuge eingesetzt, wobei eine hier nicht dar-
gestellte Radachse durch die Lenkerkuplung hindurch-
geführt ist.
[0013] Figs. 2 und 2a zeigen eine aus austhenitischem
Stahl (EN 188), vorzugsweise Stahl S355 gefertigte Vor-
form 18, welche einen Radflansch 12 und einen Getrie-
beflansch 14, sowie ein Vorelement 20 umfasst. Dabei
sind sowohl der Radflansch 12, als auch der Getriebe-
flansch 14 fertig bearbeitet, während das Vorelement 20
etwa nur halb so lang ausgeführt ist, wie die fertige Hohl-
welle. Diese Vorform 18 wird wie bei Rohren üblich ge-
fertigt, wobei hier nicht näher dargestellte Kontakt-flä-
chen des Radflansches 12 und/oder des Getriebeflan-
sches 14 passge-nau in an sich bekannter Weise, ins-
besondere spanabhebend, bearbeitet sind.
[0014] Wie insbes. Fig. 3 zu entnehmen ist, ist das Vor-
element 20 zylindrisch ausgeführt und wird im Drück-
walzverfahren weiter bearbeitet. Dabei wird das Vorele-
ment 20 so auseinandergedrückt, dass die Wandung des
Vorelementes 20 auf etwa die Hälfte reduziert wird, wo-
bei sich die Länge des Vorelementes 20 in etwa verdop-
pelt. Sobald das gesamte Vorelement 20 im Drückwalz-
verfahren bearbeitet ist, insbesondere sobald das Vore-
lement 20 seine endgültige Länge erreicht hat, ist aus
dem Vorelement 20 eine fertige Hohlwelle 10 entstan-
den. Es versteht sich, dass auch die Hohlwelle 10 zylin-

drisch ausgebildet ist, wie insbesondere Figs. 4 und 4a
zu entnehmen ist.
[0015] Das Verfahren zum Verformen des Vorelemen-
tes 20 hin zur endgültigen Hohlwelle 10 wird nachfolgend
detailliert beschrieben:

Zunächst wird die vorbereitete Vorform 18 auf einen
Dorn 22 gezogen, wobei der Dorn 22 eine umlau-
fende Schulter 24 aufweist. Mit dieser Schulter 24
kommt der Dorn 22 im Inneren der Vorform 18 am
Getriebeflansch 14 zur Anlage. Anschließend wird
die Vorform 18 zusammen mit dem Dorn 22 in ein
Spannbackenfutter 26 eingespannt. Danach wird
nahe am Spannbackenfutter 26 eine Drückwalzvor-
richtung umfassend drei äquidistant angeordnete
Drückwalzrollen 28 derart nah an die Vorform 18 he-
rangefahren, dass der radiale Abstand von den
Drückwalzrollen 28 zur Innenseite der Vorform etwa
der Wandstärke der endgültigen Hohlwelle 10 ent-
spricht. Um ihre eigen Achse rotierend drücken die
Drückwalzrollen 28 auf die Wandung des Vorele-
mentes 20, während das Spannbackenfutter 26 ge-
genläufig ebenfalls rotiert und den Dorn 22 und die
gesamte Vorfom 18 beständig dreht.

[0016] Währenddessen werden die Drückwalzrollen
28 axial entlang des Vorelemen-tes 20 vorangetrieben
und drücken das Vorelement 20 derart in die Länge, dass
am Ende des Drückwalzprozesses die Hohlwelle 10 etwa
doppelt so lang ist wie das Vorelement 20. Die derart
gelängte Kupplungshohlwelle kann dann ohne weitere
Nachbearbeitung in den Antrieb des Schienenfahrzeu-
ges eingebaut werden.
[0017] Die durch dieses Drückwalzverfahren erreichte
Verfestigung der Hohlwelle 10 führt zu einer hohen Kerb-
schlagfestigkeit des Materials, insbesondere bei tiefen
Temperaturen bis -30° C oder tiefer, sodass ein entspre-
chend ausgestatteter Schienenantrieb auch bei tiefen
Temperaturen eingesetzt werden kann, ohne Schaden
zu nehmen.
[0018] Durch die Kaltverformung der Hohlwelle wäh-
rend des Druckwalzverfahrens wird gleichzeitig auch ei-
ne Verfestigung des Stahls erreicht, sodass dieser Stahl
höhere Kräfte aufnehmen kann. Hierdurch ist es möglich,
die Kupplungshohlwelle dünnwandiger als vergleichbare
Gusseisenkupplungshohlwellen auszuführen, was zu ei-
ner Gewichtsersparnis von 30 bis 40 % führt.

Patentansprüche

1. Kupplungshohlwelle eines Antriebes eines Schie-
nenfahrzeuges, umfassend einen Radflansch (12),
einen Getriebeflansch (14) und eine zwischen dem
Radflansch (12) und dem Getriebeflansch (14) an-
geordnete Hohlwelle (10),
dadurch gekennzeichnet,
dass die Hohlwelle (10) aus Stahl, insbesondere aus
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einem austhenitischem Stahl, gefertigt ist, wobei die
Hohlwelle (10) im Drückwalzverfahren bearbeitet
wurde.

2. Kupplungshohlwelle nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Hohlwelle (10) zylindrisch ausgeführt ist.

3. Kupplungshohlwelle nach einem der vorangehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Außendurchmesser des Radflansches
(12) oder der Außendurchmesser des Getriebeflan-
sches (14) kleiner ist, als der Außendurchmesser
der Hohlwelle (10).

4. Kupplungshohlwelle nach einem der vorangehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Innendurchmesser des Radflansches (12)
oder der Innendurchmesser des Getriebeflansches
(14) kleiner ist, als der Innendurchmesser der Hohl-
welle (10).

5. Kupplungshohlwelle nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass am Radflansch (12) oder am Getriebeflansch
(14) ein Übergang zur größeren Hohlwelle (10) vor-
gesehen ist, wobei der Übergang nahtlos in die Hohl-
welle (10) übergeht.

6. Kupplungshohlwelle nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Übergang als Kreisbogensegment mit ei-
nem Radius von 0,05 bis 0,2 des Innendurchmes-
sers des Radflansches (12) bzw. des Getriebeflan-
sches (14) aufweist.

7. Verfahren zur Herstellung einer Kupplungshohlwelle
eines Antriebs eines Schienenfahrzeuges, insbe-
sondere nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass aus Stahl zunächst eine Vorform (18) einer
Kupplungshohlwelle umfassend einen Radflansch
(12) zur Anbringung eines Radlagers an der Kupp-
lungshohlwelle, ein Getriebeflansch (14) zur Anbrin-
gung eines Getriebelagers an der Kupplungshohle-
welle und eine zwischen dem Radflansch (12) und
dem Getriebeflansch (14) angeordnetes Vorelement
(20) gefertigt wird und wobei das Vorelement (20)
kürzer, dafür aber mit einer dickeren Wandung als
die endgültige Hohlwelle (10) ausgeführt wird, und
dass dann das Vorelement (20) im Drückwalzver-
fahren in die endgültige Hohlwelle (10) überführt
wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Vorelement (20) im Drückwalzverfahren
um Faktor 1,5 bis 2,5, vorzugsweise um Faktor 2,
gelängt wird.

9. Verfahren nach Ansprüche 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Radflansch (12) und/oder der Getriebe-
flansch (14) bereits die endgültige Form aufweisen.

10. Kupplungshohlwelle, insbesondere nach einem der
Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kupplungshohlwelle nach dem Verfahren
gemäß einem der Ansprüche 7 bis 9 hergestellt ist.
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